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DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) (1), insbesondere auf Arti-
kel 4 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach dem Erlass der Entscheidung 2005/513/EG der
Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte
Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für
die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich
lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs) (2) haben weitere
Untersuchungen der in dieser Entscheidung festgelegten
Parameter ergeben, dass die Grenzwerte für die maximale
mittlere EIRP-Dichte in den Frequenzbändern
5 150—5 250 MHz und 5 250—5 350 MHz im Gegen-
satz zu den Bestimmungen der Entscheidung vom 11.
Juli 2005 in ähnlicher Weise formuliert werden können,
was die Prüfung der Geräte erheblich vereinfachen würde.
Dieser neue Wortlaut der technischen Parameter würde
daher die Einführung solcher Systeme in der EU erleich-
tern.

(2) Sowohl ETSI als auch CEPT haben bestätigt, dass durch
diese Änderung der technischen Parameter der Schutz
anderer Dienste, die auf den gleichen Frequenzen wie
WAS/Funk-LAN-Anwendungen betrieben werden, nicht
betroffen ist und dass insbesondere die gesamten funk-
technischen Störungen durch Funk-LANs, die das Fre-
quenzband 5 150—5 350 MHz benutzen, hinreichend
niedrig bleiben, so dass es zu keiner Störung des Satelli-
tenfunks kommt.

(3) Die harmonisierte Norm für Funk-LAN-Gerät, das in den
5-GHz-Bändern betrieben wird, die vom Europäischen
Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) unter
der Nummer EN 301 893 verabschiedet wurde, trägt die-
ser Vereinfachung der technischen Parameter bereits
Rechnung.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stimmen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzaus-
schusses überein —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 4 Absatz 1 der Entscheidung 2005/513/EG erhält fol-
gende Fassung:

„Artikel 4

(1) Im Frequenzband 5 150—5 350 MHz wird die Ver-
wendung von WAS/Funk-LANs in Innenräumen nur bei einer
maximalen mittleren EIRP von 200 mW zugelassen. Darüber
hinaus wird im Frequenzband 5 150—5 350 MHz die maxi-
male mittlere EIRP-Dichte in jedem 1-MHz-Teilband auf
10 mW/MHz beschränkt.“

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 12. Februar 2007

Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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